
 

BERICHT ÜBER DIE PRÜFUNG 
 

gemäß § 53a GenG 
 

 

Lingen Unverpackt eG 

Lingen (Ems) 

 

Berichtszeitraum  
vom 16. Juni 2022 bis zum 11. Juni 2024 



 

Bescheinigung 

Der Prüfungsverband der kleinen und mittelständischen Genossenschaften e.V. mit Sitz in 

Berlin hat aufgrund des § 53a GenG die vereinfachte Pflichtprüfung bei der Mitgliedsgenos-

senschaft 

Lingen Unverpackt eG, Lingen (Ems), 

im Folgenden auch kurz „Genossenschaft“ genannt, durchzuführen. 

Wir prüften als zuständiger Prüfungsverband gemäß § 53a GenG zwecks Feststellung, ob es 

Anhaltspunkte dafür gibt, an einer geordneten Vermögenslage oder der Ordnungsmäßigkeit 

der Geschäftsführung zu zweifeln. 

Die durchgeführte Prüfung stellt keine vollständige Prüfung gemäß § 53 Abs. 1 GenG dar und 

hat ebenfalls nicht die Vollständigkeit und Richtigkeit der Jahresabschlüsse und der jeweili-

gen Buchführung zum Gegenstand.  

Die letzte ordentliche Verbandsprüfung gemäß § 53 Abs. 1 GenG erstreckte sich auf den 

Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 16. Juni 2022. 

Der Berichtszeitraum erstreckt sich auf den Zeitraum vom 16. Juni 2022 bis zum 11. Juni 

2024. 

Die vereinfachte Prüfung und die Erstellung der Bescheinigung haben wir im Juni 2024 in un-

seren Geschäftsräumen in Berlin durchgeführt.  

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unse-

ren Arbeitspapieren festgehalten.  

  



Als Unterlagen standen uns zur Verfügung: 

1. die Erklärung des Vorstandes, dass gegenüber der zuletzt eingereichten Fassung der Sat-

zung keine Änderungen erfolgt sind, 

2. der festgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 vom 6. März 2023 und zum 

31. Dezember 2023 vom 18. April 2024, 

3. der Nachweis über die erfolgte Hinterlegung der Bilanz zum 31. Dezember 2022 in elekt-

ronischer Form beim Betreiber des Bundesanzeigers, 

4. die Kopie der Mitgliederliste, 

5. die Kopien der im Berichtszeitraum erstellten Protokolle der Aufsichtsratssitzungen, der 

gemeinsamen Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Generalversammlung, 

6. die Erklärung des Vorstandes, dass keine Vermögensanlagen nach 

§ 2 Abs. 1 Nr. 1a VermAnlG angeboten wurden. 

 

Über die folgenden Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung nach § 53a GenG keine An-

haltspunkte ergeben, an einer geordneten Vermögenslage oder der Ordnungsmäßigkeit der 

Geschäftsführung der Lingen Unverpackt eG zu zweifeln.  

Hinsichtlich des erneut negativen Jahresergebnisses i.H.v. T€ -28 (Vorjahr: T€ -19) und des 

deutlichen Abweichens von den Planzahlen bei Gründung, was die Umsatzerlöse anbetrifft, ist 

die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit des Geschäftsbetriebes nicht mehr uneingeschränkt 

möglich. Eine Fortschreibung der momentanen Verhältnisse scheint vor dem Hintergrund ge-

kündigter Geschäftsguthaben i.H.v. T€ 41, fällig nach der Feststellung des Jahresabschlusses 

zum 31. Dezember 2024 in der ersten Jahreshälfte des Geschäftsjahres 2025, und des durch 

die Jahresfehlbeträge weiter reduzierten Eigenkapitals nur noch für einen begrenzten Zeit-

raum angemessen.  

Es obliegt dem Vorstand der Genossenschaft, diese Situation angemessen zu würdigen und 

die sich aus der weiteren Entwicklung ergebenden Konsequenzen auch für die gefährdete 

Fortführungsprognose sorgfältig zu beurteilen und in seiner Geschäftsführungstätigkeit - ins-

besondere in der Liquiditätsplanung - angemessen zu berücksichtigen. 

  



Die Durchsicht der in § 53a Abs. 2 GenG genannten Unterlagen hat keine Anhaltspunkte er-

geben, dass die Geschäftstätigkeit der Genossenschaft im Berichtszeitraum nicht mit dem 

satzungsmäßigen Gegenstand übereinstimmt und somit der satzungsmäßige Förderzweck 

nicht erfüllt wird. 

Berlin, 11. Juni 2024 

Prüfungsverband der kleinen und mittelständischen Genossenschaften e.V. 

 

 Christine Wittich  

-Verbandsprüferin-   







 


		2024-06-12T14:13:44+0200
	SignMeWebApp / www.sign-me.de
	356_Lingen Unverpackt eG_Bescheinigung_vom 11.06.2024.pdf




